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Begriffe und Definitionen  

Erneuerbare     
Energie 

Wasserkraft (Speicherkraftwerke unter Abzug der Pumparbeit), Windenergie, Biomasse, Biogas, De-
poniegas, Solarenergie/Photovoltaik, Geothermie, biogener Anteil aus Haushalts- und Industrieabfäl-
len. 

Biomasse Energieträger gemäß der zum Zeitpunkt der Zertifizierung aktuellen, gültigen deutschen Biomasse-
Verordnung. 

Biogas Gas, das entsprechend der aktuell gültigen Gesetzgebung als Biogas definiert wird: Biomethan, Gas 
aus Biomasse, Deponiegas, Klärgas sowie Wasserstoff, der durch Wasserelektrolyse erzeugt worden 
ist, und synthetisch erzeugtes Methan, wenn der zur Elektrolyse eingesetzte Strom und das zur Me-
thanisierung eingesetzte Kohlendioxid oder Kohlenmonoxid jeweils nachweislich weit überwiegend aus 
erneuerbaren Energiequellen im Sinne der Richtlinie 2009/28/EG stammen. (siehe auch EnWG) 

Biomethan Auf Erdgasqualität aufbereitetes und ins Erdgasnetz eingespeistes Biogas. 

Direktstrom Direktstrom stammt aus einer dezentralen Erzeugungsanlage unter Nutzung Erneuerbarer Energie, 
der in einer Kundenanlage erzeugt und ohne Nutzung des allgemeinen Versorgungsnetzes an min-
destens 3 verschiedene Letztverbraucher, zumeist Mieter/Pächter oder Wohnungseigentümer, gelie-
fert wird. 

Europäisches 
Verbundnetz 

Als europäisches Verbundnetz wird betrachtet das kontinentaleuropäische Verbundnetz zusammen 
mit dem Netz der skandinavischen Länder Norwegen, Schweden und Finnland und der baltischen Län-
der sowie dem Netz von United Kingdom und Irland. Die Inselnetze der Länder Island, Malta und Zy-
pern, die keine Netzverbindung zum vorgenannten Verbundnetz haben, gehören nicht zum europäi-
schen Verbundnetz. Diese Inselländer sind als separate Verbundnetze zu betrachten. Die Bahnstrom-
netze, die technisch mit dem übrigen Verbundnetz verbunden sind, werden als zum Verbundnetz ge-
hörig betrachtet.  

Region Ein vom Zertifikatnehmer definiertes zusammenhängendes Gebiet innerhalb einer NUTS-1-Region1. 
Nach Zustimmung durch die Zertifizierungsstelle darf von den durch die NUTS-1-Gebietsgliederung 
vorgegebenen Grenzen abgewichen werden. 

Region gemäß HkRNDV  
Postleitzahlengebiet oder Gemeindegebiet des Letztverbrauchers sowie alle Postleitzahlengebiete, 
die sich ganz oder teilweise im Umkreis von 50 Kilometern um das Postleitzahlengebiets des Ver-
brauchers befinden. 

Zeitgleichheit Die Erneuerbare Energie wird zeitgleich zum Verbrauch erzeugt und in das Stromnetz eingespeist. 
Verbraucher und Erzeuger müssen sich im gleichen Verbundnetz befinden. Die Größe des Zeitab-
schnitts richtet sich nach dem kürzesten in der jeweils nationalen Energiewirtschaft angewendeten 
Zeitabschnitt. 

Abkürzungen 

CMS TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Carbon Management Service 

EEG Gesetz zur Neuregelung des Rechts Erneuerbarer Energien im Strombereich der Bundesrepublik 
Deutschland 

EnWG Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) 

HKN Herkunftsnachweis 

UBA 

HkRNDV 

Umweltbundesamt 

(Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung) Verordnung des UBA zur Einrichtung 
des Regionalnachweisregisters und zur Fortentwicklung des Herkunftsnachweisregisters 

 

                                                       
1 Regionen der Ebene 1 der amtlich-statistischen NUTS-Systematik der EU (In Deutschland: Bundesland) 



TÜV SÜD CMS Standard 82 (Version 02/2019) 

Zertifizierung von Stromprodukten aus Erneuerbaren Energien  
mit zeitgleicher Produktion 

(Produkt EE02) 

TÜV SÜD Zertifizierstelle „klima und energie“ 

 
 

  Seite 4 von 11
 

 

Referenzen 

 EEG Gesetz zur Neuregelung des Rechts Erneuerbarer Energien im Strombereich der Bundesre-
publik Deutschland 

 VdTÜV Merkblatt 1304 (10/2014) 

 Leitfaden “Stromkennzeichnung”; BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. 

 ISO/IEC 17065:2012: Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, pro-
cesses and services.  

 
Vorwort 

Mit dem Bezug eines Ökostromproduktes wollen 
Konsumenten 100 % Erneuerbare Energie bezie-
hen und möglichst dabei auch zum Ausbau von 
Erneuerbaren Energien beitragen. Daher werden 
diejenigen Ökostromprodukte als höherwertig ein-
gestuft, die mit diesen zusätzlichen Umweltwir-
kungen verbunden sind. 

Die Zertifizierung eines Stromproduktes nach den 
Kriterien des vorliegenden Standards gewährleis-
tet dem Kunden die Deckung seines Jahresver-
brauchs zu 100% aus Erneuerbaren Energien und 
dass zeitgleich zum Verbrauch immer mindestens 
dieselbe Leistung aus Erneuerbarer Energie ein-
gespeist wird (Zeitgleichheit). Es werden somit 
keine zusätzlichen konventionellen Kraftwerke be-
nötigt, um den Strom entsprechend dem Ver-
brauchsprofil zu erzeugen. Dabei wird vorausge-
setzt, dass sich Ökostromabnehmer und Erzeu-
gungsanlagen in einem Verbundnetz befinden.  

Darüber hinaus trägt eine Zertifizierung nach dem 
vorliegenden Standard zu einer zusätzlichen posi-
tiven Umweltwirkung bei, indem etwaige Preisauf-
schläge des Ökostromproduktes, die nicht durch 
höhere Aufwände gerechtfertigt sind, mindestens 
zu 75% in den Ausbau Erneuerbarer Energien  
oder in die Integration Erneuerbarer Energien in 
den Strommarkt investiert werden.  

Ein weiteres Qualitätsmerkmal dieses Standards 
ist die Verankerung des „TÜV SÜD - Netto-Prin-
zips“. Dieses Prinzip unterscheidet sich von ande-
ren Methoden dadurch, dass der gesamte Eigen-
verbrauch der Energieerzeugung berücksichtigt 
wird und durch Erneuerbare Energieträger ge-
deckt sein muss. Dabei ist es unbedeutend, ob es 
sich um eine intern produzierte oder von extern 
bezogene Verbrauchsmenge handelt. 

Um die Kriterien der Zeitgleichheit zu erfüllen, ist 
in der Regel ein Pool an Anlagen erforderlich.  
Zur Belieferung eines solchen Ökostromproduktes 
eignet sich insbesondere der direkte Bezug bei Er-
zeugern, welche die Anforderungen des TÜV 
SÜD-Standards „Erzeugung EE“ mit dem Modul 

„Erzeugung EE+“ erfüllen oder auch der Bezug 
von ebenfalls nach „Produkt EE02“-zertifizierten 
Stromversorgern. 

Werden Stromlieferungen über Zwischenhändler 
organisiert, sind diese ebenfalls in den Zertifizie-
rungsumfang mit einzubeziehen. Alternativ kön-
nen sich die Zwischenhändler nach dem TÜV 
SÜD-Standard „Handel EE“ für die Qualität Zeit-
gleichheit zertifizieren lassen.  

Als zusätzlichen Beitrag zum Ausbau der Erneu-
erbaren Energien wird bei Anwendung dieses 
Standards auch die Unternehmensausrichtung 
betrachtet.  
Für eine erfolgreiche Zertifizierung muss sich das 
Unternehmen zum Ziel gesetzt haben, den Anteil 
Erneuerbarer Energien am Gesamtmix des Unter-
nehmens oder die absolute Gesamtliefermenge 
an Erneuerbarer Energie oder den Anteil Erneuer-
barer Energie bei den Haushalts- und Gewerbe-
kunden kontinuierlich zu steigern. 

Das vom Kunden bezogene und nach diesem 
Standard zertifizierte Ökostromprodukt ist somit in 
der Gesamtbilanz erneuerbar. 

Auf dieser Basis gibt es die zusätzliche Option der 
Zertifizierung von regionalen, CO2-kompensierten 
oder „physisch“ gelieferten Ökostromprodukten.  

Die Regionalität von Verbrauch und Erzeugung 
von Erneuerbaren Energien steigert den Kunden-
bezug zu den Erzeugungsanlagen, ist ein Beitrag 
zur regionalen Wertschöpfung und kann den Be-
darf an überregionalen Transportleitungen mini-
mieren. 

Die optionale CO2-Kompensation berücksichtigt 
die bei der Stromerzeugung entstehenden Treib-
hausgasemissionen inklusive der Vorketten. 

Die TÜV SÜD-zertifizierte „physische“ Lieferung 
sichert zu, dass der erzeugte Strom und der Nach-
weis der Erneuerbarkeit nicht getrennt voneinan-
der vermarktet und bilanziert werden.  

Die Einhaltung der optionalen Eigenschaften des 
Stromproduktes wird dabei separat im Zertifikat 
ausgewiesen. 
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1. Anwendungsbereich und 
Grundlagen 
 

1.1. Anwendungsbereich 

Der vorliegende Standard definiert Anforderungen 
an die Lieferung von Strom aus Erneuerbaren 
Energien an Endkunden (Ökostromprodukt) und 
dient als Grundlage zur Zertifizierung dieser Pro-
dukte. Optional können zusätzlich Regionalität  
und/oder CO2-Kompensation der Ökostrompro-
dukte zertifiziert werden. 
 

1.2. Quellen und gesetzliche Grundlagen 

a. Richtlinie 2009/28/EG des europäischen Par-
laments und des Rates vom 23.04.2009 zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus er-
neuerbaren Quellen (Renewable Energy Di-
rective); 

b. Richtlinie 2009/72/EG des europäischen Par-
laments und des Rates vom 13.07.2009 über 
gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitäts-
binnenmarkt (Internal Electricity Market-(IEM) 
Directive);  

c. Gesetz zur Neuregelung des Rechts Erneuer-
barer Energien im Strombereich der Bundes-
republik Deutschland (EEG) in seiner jeweils 
aktuellen Fassung; 

d. Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversor-
gung, Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in 
seiner jeweils aktuellen Fassung. 
 

1.3. Gültigkeit 

Der vorliegende Standard (Version 02/2019) gilt 
ab dem 01.03.2019.  

Zertifikatinhaber haben nach der Einführung eines 
revidierten Standards bis zur nächsten Re-Zertifi-
zierung Zeit, ihr zertifiziertes System an die Anfor-
derungen des revidierten Standards anzupassen, 
mindestens aber 24 Monate. Das nach Ablauf die-
ser Frist folgende Re-Zertifizierungsaudit wird auf 
Grundlage des revidierten Standards durchge-
führt.  
 

1.4. Kommunikation und Nutzung von Wer-
beaussagen 

Bei Werbeaussagen in Zusammenhang mit der 
Zertifizierung sind die Anforderungen der Prüf- 
und Zertifizierordnung der TÜV SÜD Gruppe zu 
beachten. Prüfzeichen dürfen ausschließlich vom 
Zertifikatnehmer verwendet werden. 
 

2. Anforderung an das Zertifizie-
rungsprogramm 

2.1. Allgemein 

Das Zertifizierungsprogramm erfüllt die Anforde-
rungen der Normen ISO/IEC 17065 und EN ISO 
19011. 
 

2.2. Anforderungen an Zertifizierungsstellen 

Die Zertifizierungsstelle muss eine gültige Akkre-
ditierung für Zertifizierungen von Produkten, Pro-
zessen oder Dienstleistungen besitzen (z.B. ge-
mäß Normen DIN EN 45011:1998 bzw. ISO/EIC 
17065:2012 oder Anerkennung als Zertifizie-
rungsstelle unter der Erneuerbare-Energien-
Richtlinie). 
 

2.3. Ablauf des Zertifizierungsprozesses 

Der Zertifizierungsprozess ist in Zertifizierungsau-
dits und Überwachungsaudits unterteilt. Dabei 
werden im Zertifizierungsaudit hauptsächlich Sys-
teme, Prozesse, Tools etc. geprüft, während im 
Überwachungsaudit die Einhaltung der Anforde-
rungen des Standards im zurückliegenden Bilanz-
zeitraums sowie etwaige Änderungen des Sys-
tems gegenüber dem Zertifizierungsaudit geprüft 
werden. Der Zertifizierungszyklus besteht aus 
Zertifizierungsaudit, einem ersten Überwachungs-
audit (mindestens einmal innerhalb 12 Monaten 
nach Zertifizierungsaudit) und einem zweiten 
Überwachungsaudit (mindestens einmal innerhalb 
von 12 Monaten nach dem ersten Überwachungs-
audit). Nach dem zweiten Überwachungsaudit 
schließt sich ein analoger Re-Zertifizierungspro-
zess oder ein Abschlussaudit an (spätestens nach 
12 Monaten nach zweiten Überwachungsaudit). 
 

2.4. Sekundärzertifikate 

Im Falle einer zusätzlichen optionalen Produktzer-
tifizierung können für identische Produkte - ge-
stützt auf ein Basiszertifikat- sogenannte 
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Sekundärzertifikate - an zusätzliche Vertriebsstel-
len, Händler oder Gesellschafter des Zertifikat-
nehmers angeboten und ausgestellt werden. Vo-
raussetzung für die Ausstellung eines Sekundärz-
ertifikates ist ein gültiger Zertifizierungsvertrag 
zwischen Zertifikatnehmer und Zertifizierungs-
stelle sowie eine erfolgreiche Erstzertifizierung, in 
der die Zulässigkeit der Sekundärzertifizierung, 
sowie das Vorhandensein der notwendigen Pro-
zesse geprüft werden. Zur Aufrechterhaltung der 
Gültigkeit des Sekundärzertifikats sind regelmäßig 
die Kontoführung und die Kommunikation des Se-
kundärzertifikatnehmers durch die Zertifizierungs-
stelle zu prüfen (risikobasiert, mindestens alle 12 
Monate). Sekundärzertifikate sind maximal drei 
Jahre gültig; ihre Gültigkeit hängt von der Gültig-
keit des Basiszertifikates ab. 

Zertifizierte Energieprodukte gelten als identisch, 
wenn sie sich nicht in ihren vermarkteten Eigen-
schaften unterscheiden. Wird ein Produkt in den 
Eigenschaften verändert, sind die Voraussetzun-
gen für ein Sekundärzertifikat nicht mehr erfüllt 
und das Unternehmen muss eigenständig zertifi-
ziert werden, sofern die Zertifizierung bzw. das 
Prüfzeichen kommuniziert werden soll. Die Ent-
scheidung über die Zulässigkeit einer Sekundärz-
ertifizierung liegt, nach Absprache mit dem Basis-
zertifikatnehmer, bei der zuständigen Zertifizie-
rungsstelle. 
 

2.5. Risikobewertung 

Zertifizierungsstellen müssen ein Risikomanage-
mentsystem für Prüfung, Bewertung und Ent-
scheidungsfindung unterhalten. Dabei ist das Ri-
siko einer Nicht-Konformität des Zertifikatnehmers 
mit dem vorliegenden Standard zu analysieren. 
Bei der Risikoanalyse sind mindestens die folgen-
den Indikatoren zu berücksichtigen: 

a) Vorhandensein und Qualität eines 
betriebsinternen Qualitätsmanage-
mentsystems 

b) Anzahl, Umfang und Komplexität der 
in der Zertifizierung eingeschlosse-
nen Produkte  

c) Anzahl und Eigenschaften der Ener-
gieträger 

d) Abweichungen in vorangegangenen 
Audits 

e) Anzahl der Unterauftragnehmer 

Anhand der Risikoanalyse ist festzulegen, in wel-
cher Quantität und Prüftiefe die Prüfung durchzu-
führen ist. Dies betrifft mindestens: 

a. Auditart 

b. Prüfung von Messdaten und Urbelegen 

c. Prüfung von Geschäftsvorfällen (Einkauf / 
Verkauf) 

Außerdem ist mit der Prüffrequenz festzulegen, ob 
zusätzlich unterjährige Kontrollen notwendig sind. 
 

2.6. Wesentlichkeit  

Der Grenzwert für die Wesentlichkeit von Daten 
wurde unter der Berücksichtigung der Tatsache 
definiert, dass eine Information dann wesentlich 
ist, wenn das Ergebnis der Bewertung dadurch 
verändert werden könnte, wenn diese Information 
ausgelassen, falsch angegeben oder fehlerhaft 
berichtet wird. Dementsprechend wird in diesem 
Standard der Grenzwert für die Wesentlichkeit mit 
insgesamt 5 % bezogen auf die verkaufte bzw. be-
zogene Energiemenge definiert. 
 

2.7. Konfidenzschwelle  

Die Zertifizierung basiert auf einer Entscheidung, 
die mit angemessener Sicherheit gemäß ISEA 
3000 getroffen wurde (reasonable assurance). 
Zertifizierungen, denen lediglich eine Entschei-
dung mit begrenzter Sicherheit (limited as-
surance) zu Grunde liegt, sind im Rahmen dieses 
Standards nicht zulässig. 

 

3. Anforderungen an den Zertifikatneh-
mer 

3.1. Zertifizierungsumfang 

Der Zertifizierungsumfang ist schriftlich durch den 
Zertifikatnehmer zu dokumentieren und bildet die 
Grundlage des Zertifizierungsvertrags. Eine Ände-
rung des Zertifizierungsumfangs ist erneut schrift-
lich zu beantragen. Dabei ist mindestens folgen-
des zu berücksichtigen: 

 Produktname(n); 

 Kundenkreis (z.B. Haushalts-, Gewerbe-
kunden, Sondervertragskunden) 

 Vertriebsregion  
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 Option der Förderkomponente 

 Optionale Module. Bei Modul „Regionali-
tät“ muss die Region angegeben werden. 

Der Zertifikatnehmer kann an dieser Stelle weitere 
Unternehmen benennen, um sie zum Geltungsbe-
reich der Zertifizierung hinzuzufügen: 

 Stromversorger, sofern sie das zertifi-
zierte Produkt vermarkten   
(Sub-Zertifikatnehmer); 

 Kraftwerke, die nicht eigenständig zertifi-
ziert sind; 

 Dienstleister, die für die Zertifizierung re-
levante Funktionen übernehmen 

Voraussetzung dafür ist, dass diese Unternehmen 
mit dem Zertifikatnehmer vertraglich in Verbin-
dung stehen und die entsprechenden Verpflich-
tungen aus der Zertifizierung übernehmen. 

 

3.2. Förderung Erneuerbarer Energien 

Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den 
Anteil Erneuerbarer Energie am Gesamtmix des 
Unternehmens oder die absolute Gesamtliefer-
menge an Erneuerbarer Energie oder den Anteil 
Erneuerbarer Energie bei den Haushalts- und Ge-
werbekunden kontinuierlich zu steigern. Dies ist 
entweder in der Unternehmenspolitik des Zertifi-
katnehmers integriert oder es existiert eine auf 
mindestens 3 Jahre angelegte Gesamtplanung, 
wie der Anteil der Erneuerbaren Energien gestei-
gert werden soll.  

Unternehmen, die bereits einen Lieferanteil an Er-
neuerbarer Energie von mehr als 80 % der gesam-
ten Stromlieferung an Letztverbraucher vorwei-
sen, erfüllen vorgenannte Anforderung bereits.  

Ausgenommen bei der Ermittlung des zu bewer-
tenden EE-Anteils sind Schwankungen des EE-
Anteils aufgrund von ausgeschriebenen Lieferun-
gen oder von Liefermengen an Sondervertrags-
kunden größer 50 GWh oder größer 2 % des Ge-
samtabsatzes an Letztverbraucher.  

 

3.3. Organisation 

Der Zertifikatnehmer benennt eine/n Auditbeauf-
tragte/n, der/die alle erforderlichen Informationen 
für die Zertifizierung zu Verfügung stellt und für die 

Kommunikation der Zertifizierungsanforderungen 
innerhalb des Unternehmens verantwortlich ist.  

Die für die Bereitstellung des Produktes notwendi-
gen Prozesse, Zuständigkeiten und Verantwort-
lichkeiten sind definiert und dokumentiert. 

 

3.4. Einkaufs- und Annahmeprozess 

Der Einkaufsprozess muss sicherstellen, dass alle 
für das Ökostromprodukt notwendigen Eigen-
schaften der Energieträger sowie die dafür erfor-
derlichen Nachweise vertraglich durch die Liefe-
ranten zugesichert sind. Der Annahmeprozess 
muss sicherstellen, dass die vereinbarten Nach-
weise entsprechend des Liefervertrages vorgelegt 
und archiviert werden.  

 

3.5. Stromkennzeichnung 

Die Informationen und die Darstellung zur Strom-
kennzeichnung des Ökostromproduktes erfolgen 
gesetzeskonform und verbraucherfreundlich. 
 

4.  Anforderungen an das Bilanzie-
rungssystem 
 

4.1. Bilanzierungszeitraum 

Der Bilanzierungszeitraum ist im Vorfeld der Zerti-
fizierung abzustimmen. Maximal ist ein Bilanzie-
rungszeitraum von 12 Monaten zulässig. Nach 
Ablauf der 12 Monate ist eine negative Bilanz nicht 
erlaubt.  

 

4.2. Sicherung der Deckung 

Die Stromlieferung an Ökostromkunden muss zu 
100 % mit Erneuerbarer Energie gedeckt sein. Der 
Zertifikatnehmer nutzt ein zuverlässiges Verfah-
ren zur laufenden Überwachung und Sicherung 
der Deckung zwischen Bezug, Speicherung und 
Lieferung. Dieses Verfahren berücksichtigt 
ebenso mögliche Abweichungen der Istwerte von 
den Prognosen und stellt sicher, dass eine Abwei-
chung der Prognosen durch Istwerte keine Unter-
deckung in der Bilanz nach sich zieht. 
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4.3. Zeitgleichheit 

Die Erneuerbare Energie wird zeitgleich zum Ver-
brauch erzeugt und in das Stromnetz eingespeist. 
Verbraucher und Erzeuger müssen sich im glei-
chen Verbundnetz befinden. Die Einhaltung der 
Zeitgleichheit ist durchgängig zu gewährleisten.  

Grundsätzlich ist - abhängig von der in der natio-
nalen Energiewirtschaft üblichen Zeiteinheit des 
Erzeugerlandes - die kürzest mögliche Zeiteinheit 
zu wählen. Sofern Daten für die kürzesten Zeitein-
heiten nicht verfügbar sind oder nicht gehandelt 
werden können, muss die Einhaltung der Lastpro-
file durchgängig mindestens im Stundenraster er-
folgen. Im Ausnahmefall gilt die Zeitgleichheit 
noch als erfüllt, wenn die verbrauchte Leistung die 
abgegebene Leistung in maximal drei Perioden 
mit einer Gesamtdauer von höchstens 18 Stunden 
pro Jahr überschritten hat. Unvorhersehbare Er-
eignisse, die vom Zertifikatnehmer nicht zu verant-
worten sind (Force Majeure/höhere Gewalt), sind 
von der Einhaltung der Zeitgleichheit ausgenom-
men. sein.2  

Des Weiteren ist die Zeitgleichheit entlang der ge-
samten Lieferkette nachzuweisen.  

Wird die zeitgleiche Erzeugung nicht direkt von 
TÜV SÜD-zertifizierten Erzeugern mit dem Modul 
„Zeitgleichheit“ (Erzeugung EE+) bezogen, so 
sind die Zwischenhändler entweder in den Zertifi-
zierungsumfang mit einzubeziehen oder nach 
TÜV SÜD-Standard „Handel EE“ mit der Qualität 
Zeitgleichheit zu zertifizieren. 
 

4.4. Haltbarkeit von Eigenschaften 

Die Haltbarkeit der erneuerbaren Eigenschaft ent-
spricht den gesetzlichen Anforderungen. 

 

4.5.  Kontoführungssystem 

4.5.1. Allgemeines 

Energieerzeugungen bzw. -bezüge sowie Ener-
gielieferungen bzw. -verbräuche sind in einem 
Kontoführungssystem zu dokumentieren. Buchun-
gen erfolgen entweder auf Basis von Abrechnun-
gen (z.B. Handel) oder auf Basis von Zählerwer-
ten (z.B. Verbrauch).  

                                                       
2 z.B. ein seltenes Hochwasser (HQ10), gilt im 
Rahmen dieser Zertifizierung als unvorhersehba-
res Ereignis 

4.5.2. Einbuchungen 

Einbuchungen Erneuerbarer Energien in das Kon-
toführungssystem des Zertifikatnehmers erfolgen 
nach Übergang in den Bilanzraum, d.h. nach Ein-
gang der Energie bzw. Nachweise in die entspre-
chende Bilanz. Erfolgt eine Differenzierung in ver-
schiedene Produktqualitäten (z.B. Regionalität), 
so muss auch die Einbuchung Erneuerbarer Ener-
gien differenziert nach diesen Produktqualitäten 
vorgenommen werden. Maßgeblich für die Menge 
der Einbuchungen sind die finalen Abrechnungen 
bzw. Zählerwerte. Maximal dürfen die Eingänge 
von einem Monat in eine Einbuchung zusammen-
gefasst werden. 

 

4.5.3. Ausbuchungen 

Ausbuchungen aus dem Kontoführungssystem 
des Zertifikatnehmers erfolgen mit Verkauf des 
Produktes und entsprechender Buchung in der Bi-
lanz bzw. mit Verbrauch der Erneuerbaren Ener-
gien. Maximal dürfen die Abgänge von einem Mo-
nat in eine Ausbuchung zusammengefasst wer-
den. Bei unterschiedlichen Produktqualitäten (z.B. 
Regionalität), müssen die Ausbuchungen quali-
tätsspezifisch dokumentiert werden. Maßgeblich 
für die Menge der Ausbuchungen sind die Abrech-
nungen (Handel) bzw. Zählerwerte (Verbrauch).  

 

4.5.4. Verwendung von Prognosewerten 

Sind im Bilanzierungszeitraum keine finalen Ab-
rechnungsdaten vorhanden oder werden Zähler 
nur jährlich ausgewertet, können Buchungen auf 
Basis konservativer Prognosen durchgeführt wer-
den.  

 

4.5.5.  Aktualisierung von Prognosewerten 

Bei Buchungen auf Basis von Prognosen muss 
nach Eingang der finalen Daten die Konservativi-
tät der Prognose geprüft und ggf. Änderungen der 
Prognoseberechnungen durchgeführt werden, so 
dass Differenzen zwischen Prognose und tatsäch-
lichem Wert spätestens im nachfolgenden Bilan-
zierungszeitraum korrigiert werden. 



TÜV SÜD CMS Standard 82 (Version 02/2019) 

Zertifizierung von Stromprodukten aus Erneuerbaren Energien  
mit zeitgleicher Produktion 

(Produkt EE02) 

TÜV SÜD Zertifizierstelle „klima und energie“ 

 
 

  Seite 9 von 11
 

4.5.6. Verbot von Doppelzählungen 

Das Kontoführungssystem muss dazu geeignet 
sein, Doppelzählungen (double counting) Erneu-
erbarer Energien grundsätzlich auszuschließen. 

 

5. Anforderungen an die Erneuerba-
ren Energien 

 

5.1. Nachweissysteme 

Ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme eines nati-
onalen Herkunftsnachweisregisters im Sinne der 
Richtlinie 2009/28/EG, muss der Nachweis einer 
Stromlieferung aus Erneuerbaren Energiequellen 
durch entwertete Herkunftsnachweise aus dem je-
weiligen nationalen Register erfolgen. 

Die Menge der entwerteten Herkunftsnachweise 
eines Produktionsmonats müssen den jeweiligen 
Monatsverbräuchen entsprechen (monatsscharfe 
Entwertung).  

Ist ein nationales Herkunftsnachweisregister nicht 
in Betrieb, so muss der Nachweis erfolgen durch 

a. Erzeugungsprüfungen im Rahmen der Zertifi-
zierung des Ökostromproduktes auf Basis des 
TÜV SÜD Standards Erzeugung EE; oder 

b. eine Zertifizierung des Stroms gemäß TÜV 
SÜD Standard „Erzeugung EE“ oder einem 
vergleichbaren Standard. 

 

5.2. Nettoprinzip 

Es werden nur erneuerbare Energiemengen aner-
kannt, welche nachgewiesen gemäß TÜV SÜD-
Nettoprinzip generiert wurden. Bei Bezug von 
Energiemengen, die nach TÜV SÜD-Standard Er-
zeugung EE mit Modul EE+ zertifiziert sind, ist 
dies gewährleistet. Sind keine Daten für den Ei-
genbedarf des Kraftwerks vorhanden, ist pauschal 
2 % der für das Stromprodukt gelieferten Energie-
menge für den Eigenbedarf anzusetzen. Bei An-
wendung des pauschalen prozentualen Eigenbe-
darfes müssen die entsprechenden Herkunfts-
nachweise zusätzlich beschafft und für das Ökos-
tromprodukt entwertet werden. 

  

5.3. Verbot von Doppelzählungen 

5.3.1. Doppelzählung durch Fördersysteme 

Strommengen, die bereits mit dem Ziel des Aus-
baus der Erneuerbaren Energien gefördert wur-
den, können nicht zertifiziert werden. Einspeise-
vergüteter Strom bzw. deren Herkunftsnachweis 
kann daher nicht anerkannt werden. Strom bzw. 
deren Herkunftsnachweis aus investitionsgeför-
derten Anlagen wird anerkannt. Direkt vermark-
tete, nicht geförderte Strommengen aus förderfä-
higen Anlagen können berücksichtigt werden. Ge-
förderte Strommengen hingegen, die aufgrund ge-
setzlicher Regelung physisch auf die Endkunden 
umgewälzt werden, können zu dem entsprechen-
den Anteil anerkannt werden und müssen nicht 
anderweitig beschafft werden. 

 

5.3.2. Doppelzählung beim Lieferanten 

Erfolgt ein Bezug von Herkunftsnachweisen ge-
trennt von der Stromlieferung, ist der Bezug dieser 
Herkunftsnachweise grundsätzlich lediglich aus 
Herkunftsländern mit obligatorischer Stromkenn-
zeichnung zulässig. Bezüge aus Herkunftsländern 
ohne obligatorische Stromkennzeichnung werden 
nur dann anerkannt, wenn der Lieferant eine gül-
tige und durch einen anerkannten und unabhängi-
gen Dritten zertifizierte Methode der Stromkenn-
zeichnung nachweisen kann, in welche die Rück-
meldung des Strommixes des Zertifikatsnehmers 
(ohne Herkunftsnachweise) eingeht. 

 

5.3.3. Doppelzählung bei der Stromkennzeich-
nung 

Die Entwertung von Herkunftsnachweisen muss, 
sobald Ökostrom in unterschiedlichen Qualitäten 
geliefert wurde, spezifisch erfolgen. Entweder der 
betreffende Stromtarif / das Ökostromangebot  
oder der betreffende Letztverbraucher / die Liefer-
qualität von Ökostromlieferungen wird explizit als 
Entwertungszweck genannt. Nicht näher spezifi-
zierte HKN-Entwertungen sind dem Residual-Mix 
zuzuordnen und können nicht als Nachweis für die 
Ökostrom-Zertifizierung herangezogen werden.  

 

5.4.  Zusätzliche Förderkomponente  

Preisaufschläge des Ökostromprodukts gegen-
über konventionellen Stromprodukten bzw. Preis-
aufschläge des Ökostromprodukts, die nicht durch 
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den Einkauf, der Förderung oder den Erzeugungs-
kosten und Zertifizierkosten der Erneuerbaren 
Energien gerechtfertigt werden können, müssen 
zu mindestens 75 % der Förderung des Klima-
schutzes insbesondere dem Ausbau der Erneuer-
baren Energien zugutekommen (Fördergeld).  

Auch andere Fördermodelle sind nach Einzelfall-
prüfung möglich, sofern diese in ihrem Förderef-
fekt mindestens den oben genannten Anforderun-
gen genügen. 

 

5.5. Einsatz von Fördergeldern 

Fördergelder müssen zeitnah investiert werden. 
Je nach Höhe der jährlichen Fördergelder müssen 
entsprechende Förderprojekte in Abständen von 1 
bis 3 Jahren umgesetzt werden. Für die Verwen-
dung der Fördergelder muss sowohl ein Förder-
reglement als auch ein Förderplan vorhanden 
sein, worin geregelt ist, wie, wann und in welche 
Projekte investiert wird. Der Förderplan ist jährlich 
zu aktualisieren. Eine Positivliste für Fördermaß-
nahmen findet sich in Ziffer 5.6.  

Über die eingenommenen und ausgegebenen 
Fördergelder ist ordnungsgemäß Buch zu führen.  

Die Fördergelder, die während der Zertifizierung 
realisiert wurden, sind auch nach Beendigung der 
Zertifizierung gemäß dem Zertifizierungsstandard 
einzusetzen.  

 

5.6. Positivliste für Fördermaßnahmen  

Die folgenden Fördermaßnahmen erfüllen grund-
sätzlich die Anforderungen dieses TÜV SÜD-
Standards: 

 Errichtung neuer Anlagen zur Stromerzeu-
gung unter Nutzung Erneuerbarer Energie. 
Diese dürfen gesetzlich gefördert werden, so-
fern die Einnahmen aus der Förderung, abzü-
glich der laufenden Betriebskosten, wieder als 
Fördergelder verwendet werden; Einnahmen 
aus etwaigen Mieterstromzuschlägen sind 
hiervon ausgenommen. 

 Errichtung neuer Anlagen zur Wärmeerzeu-
gung unter Nutzung Erneuerbarer Energie 

 die Erneuerung von Anlagen, welche die Kri-
terien des TÜV SÜD-Standards „Erzeugung 
EE“, Modul „EEneu“ erfüllen 

 Kauf und Stilllegung von Zertifikaten aus an-
erkannten Klimaschutzprojekten (z.B. CER, 
ERU, Gold Standard, VCS) mit Anlagen zur 
Erzeugung Erneuerbarer Energie; die Stillle-
gung der für die Kompensation erforderlichen 
Zertifikate muss mit Angabe des Zwecks und 
des Zeitraums erfolgen 

 Förderprogramme für Wärmepumpen nach 
vorausgegangener Energieberatung 

 Förderprogramme für Solarthermie 

 Förderprogramme für dezentrale Stromspei-
cher kleiner 50 kWh 

 Förderprogramme für Lademöglichkeiten von 
Elektrofahrzeugen (z.B. Wallboxen) 

 Förderprogramme zur Installation von Smart-
Metern bei Abnahmestellen mit einem Jahres-
verbrauch kleiner 30.000 kWh  

 Errichtung neuer dezentrale Stromspeicher, 
sofern ein etwaiger Förderanteil durch öffent-
liche oder andere Fördergeber weniger als 
30 % der Investitionssumme beträgt 

 Errichtung neuer Ladesäulen für Elektrofahr-
zeuge, sofern ein etwaiger Förderanteil durch 
öffentliche oder andere Fördergeber weniger 
als 50 % der Investitionssumme beträgt 

 Forschungsprojekte in Zukunftstechnologien, 
die der weiteren Integration der Erneuerbaren 
Energien in den Strommarkt dienen (z.B. neue 
Speichertechnologien, intelligente Vernet-
zung/Regelung von Erzeugern und Verbrau-
chern). Die Förderung von Forschungsprojek-
ten muss vorab durch die Zertifizierstelle 
„klima und energie“ der TÜV SÜD Inustrie 
Service GmbH geprüft und anerkannt werden.  

Fördermaßnahmen dürfen auch in gesetzlich ge-
förderte Anlagen (z.B. Einspeisevergütung nach 
EEG, KEV oder Oemag, El-Cert) Anlagen gehen.  

Die über die Fördergelder finanzierten Anlagen, 
müssen  

 die Einnahmen aus diesen Anlagen, abzüg-
lich der laufenden Betriebskosten, oder 

 binnen 15 Jahren die investierte Förder-
summe mit nominal 3 % jährlicher Verzin-
sung, oder 
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 für den Fall, dass die Anlage verpachtet 
wurde, die eingenommene und angemes-
sene Pacht  

wieder als Fördergelder eingesetzt werden. 

 

 

6. Optionale Module 

Die folgenden Module sind optional. Ihre Einhal-
tung wird separat im Zertifikat ausgewiesen. 

 

6.1. Modul Regionalität 

6.1.1 Regionalität Option 1 - Stromerzeugung 
aus NUTS-1 Region: 

Zur Erfüllung des optionalen Moduls Regionalität 
sind mindestens 50% der im Bilanzierungszeit-
raumzeitraum für das Stromprodukt verwendeten 
Erneuerbaren Energiemenge werden in derselben 
NUTS-1-Region produziert wie konsumiert und 
sind durch entsprechende Herkunftsnachweise 
belegt. Es ist nicht erforderlich, dass die Regiona-
lität zu jeder Viertelstunde eingehalten ist.  

 

6.1.2 Regionalität Option 2 – Stromerzeugung 
gem. Definition HkRNDV 

Zur Erfüllung des optionalen Moduls Regionalität 
sind mindestens 50% der im Bilanzzeitraum für 
das Stromprodukt verwendeten Erneuerbaren 
Energie in derselben Region gemäß HkRNDV 
produziert wie konsumiert und sind durch entspre-
chende Regionalnachweise belegt. Es ist nicht er-
forderlich, dass die Regionalität zu jeder Viertel-
stunde eingehalten ist. 

 

6.2. Modul CO2-Kompensation  

100 % der für die Erzeugung des Stroms aus Er-
neuerbarer Energie entstehenden Treibhaus-
gasemissionen werden durch Zertifikate aner-
kannter  Klimaschutzprojekte kompensiert. Bei der 
Berechnung der entstehenden Treibhaus-
gasemissionen sind anerkannte Methoden zu nut-
zen, die auch die Vorketten mitberücksichtigen. 
Die Emissionsminderungszertifikate zur Kompen-
sation sind auf Basis von plausiblen und konser-
vativen Prognosen vorab vertraglich sicherzustel-
len. Die für die Kompensation erforderlichen 

Zertifikate sind in der jeweiligen Register-daten-
bank stillzulegen. Dies ist spätestens 3 Monate 
nach Ende des Bilanzierungszeitraums durchzu-
führen. Der Zweck der Stilllegung muss einen kla-
ren Bezug zum Ökostromprodukt und dem zuge-
hörigen Zeitraum aufweisen. Klimaschutzprojekte 
gelten als anerkannt, wenn sie in den Systemen 
CDM, JI, Goldstandard oder VCS zertifiziert wur-
den. 

 

6.3. Modul „physische“ Lieferung 

Bei der „physischen“ Lieferung wird vorausge-
setzt, dass die erzeugenden Anlagen in einem 
Strombilanzkreis einspeisen, in dem nur regene-
rative Anlagen einspeisen. Wird dieser Strom an 
Händler oder Weiterverteiler verkauft / weiterge-
geben, dann muss auch dieser in einem Strombi-
lanzkreis eingebucht werden, in dem nur Strom 
aus Erneuerbaren Energien verbucht sind. Die 
Ökostromkunden müssen daher aus einem „grü-
nen“ Strombilanzkreis versorgt werden. Lediglich 
Ausgleichsenergie von bis zu 15 % der gesamten 
Jahresliefermenge ist zulässig, wobei die Erfül-
lung der ausreichenden Deckung mit Erneuerba-
rer Energie gemäß Ziffer 4.2 und die Zeitgleichheit 
gemäß Ziffer 4.3 für die gesamte Liefermenge da-
von unbenommen bleibt.  
Vertraglich muss der Strom und die Herkunfts-
nachweise für Erneuerbare Energien zusammen 
vermarktet werden. Die gesamte Lieferkette von 
erzeugender Anlage bis zum Endverbraucher ist 
Bestandteil des Zertifizierungsumfangs. Swap-
Geschäfte sind für zertifizierte „physische“ Liefe-
rungen nicht zulässig.  

 


